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Die vorliegenden Ausführungengeben die persönliche Meinung des Autors zur derzeitigen
Rechtslagewiederund enthaltenlediglicheinenÜberblickübereinzelneThemenkomplexe. Spezielle
UmständeeinzelnerFallkonstellationenwurden nicht berücksichtigt; diese können durchauszu
abweichendenBetrachtungsweisenund/oder Ergebnissenführen. Die dargestelltenAusführungen
können daher keine rechtlicheoder steuerlicheBeratung ersetzen; bitte holen Sie eine auf Ihre
Umstände zugeschnittene,weitere EntwicklungenberücksichtigendeEmpfehlungIhres Steuer-
beratersoder Wirtschaftsprüfersein, bevor SieEntscheidungenüber die in diesenAusführungen
besprochenenThemen treffen. Die Finanzverwaltungund/oder Gerichte können abweichende
AuffassungenzudenhierbehandeltenThemenhabenoderentwickeln.

Disclaimer



DeepDivezur Neufassung der GoBD 3

Wrap-Up
GoBD
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ÂGoBSund GDPdU-Nachfolger

ÂAllgemeine Anforderungen an die Ordnungsmäßigkeit

ÂAnforderungen an die Aufzeichnung von Geschäftsvorfällen

ÂAnforderungen an die Aufbewahrung

ÂVorgaben zum Datenzugriff

ÂElektronische Erfassung von Papierdokumenten

ÂVerfahrensdokumentation

Die GoBDim Überblick
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Die Highlights zur Neufassung der GoBD
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Mobiles
Scannen

Erleichterung
Datenzugriff

Scannen
im

Ausland

Ersetzendes
Konvertieren
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GoBD
legitimieren
Mobiles Scannen
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Mobile Capture ςVom Smartphone in die Buchführung
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Mehrwert

ÂMobiles Ablichten von Reisekostenbelegen, Tankquittungen oder Hotelrechnungen 

ÂOrtsunabhängig

ÂDirekte Anbindung an DMS/ECM

ÂDirekte Mitarbeiter-Integration in die Prozesskette

ÂDirekte Prozessübergabe, Rechnungsprüfung, Zahlungsfreigabe
und Aufbewahrung 

ÂDeutliche Reduzierung des administrativen Aufwands und der Durchlaufzeiten

Mehrwert Mobiles Scannen

Was sagt das Steuerrecht?
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GoBDgestatten Mobiles Scannen (Klarstellung)
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ÂErfassung von Handels- oder Geschäftsbriefen sowie Buchungsbelegen, welche in Papierform 
empfangen wurden, kann mit den verschiedensten Arten von Geräten wie Smartphones, 
Multifunktionsgeräten oder Scanstraßen erfolgen (technologieneutral)

ÂDamit erkennen die GoBDdie bildliche Erfassung von Papierbelegen an, unabhängig davon, 
ob der Scan- bzw. Fotografiervorgangmobil, stationär, zentral oder dezentral erfolgt

ÂUnabhängig von der jeweiligen technischen Ausprägung müssen allerdings die 
Anforderungen der GoBDdurchwegs erfüllt werden

ÂBildliche Erfassung mobiler Geräte (z. B. Smartphones) auch im Ausland zulässig, wenn die 
Belege im Ausland entstanden sind bzw. empfangen werden und dort direkt erfasst werden 
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Die GoBDim Kontext des Mobilen Scannens ςAnforderungen konkret

Anforderung

ÂDas Scanergebnis ist so aufzubewahren, dass die Wiedergabe mit dem Original bildlich
übereinstimmt, wenn es (über das DV-System per Bildschirm) lesbargemacht wird 

Â Alle Belege, die einmal in den Verarbeitungsprozess eingeführt wurden, dürfen nicht mehr 
unterdrückt oder ohne Kenntlichmachung überschrieben, gelöscht, geändert oder verfälscht 
werden (Verfügbarkeitund Unveränderbarkeit)

ÂDer mobil erfasste Beleg ist mit einem eindeutigen Indexzu versehen, der zentral für alle 
Belegarten vergeben wird

ÂDer fotografisch generierte und via App übermittelte Beleg ist zeitnah ins Unternehmens-
archiv zu überführen (Zeitgerechtheit)

Â Für Zwecke des Datenzugriffssind die digitalisierten Belege bereitzustellen
(maschinell auswertbar)

Â Steuerliche Verfahrensdokumentation, die für den End-to-End-Prozess dezidiert darlegt, 
wie die Anforderungen der GoBDŜƛƴƎŜƘŀƭǘŜƴ ǿŜǊŘŜƴ όαGoBD-Kontrollumfeldάύ
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Digitale Reisekostenabrechnung

Mobiles
Scannen

Stationäres
Scannen

Originär
elektronisch

Verschiedene Eingangstypologien beachten !

GoBD-Kontrollumfeld und Verfahrensdokumentation
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Verfahrensdokumentation 
als roter Faden
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±ŜǊŦŀƘǊŜƴǎŘƻƪǳƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŀƭǎ αaǳǎǘ-haveά
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ÂScannen, bildliche Erfassung, Mobiles ScannenΣ Χ

Â(Elektronischer) Belegeingang und Belegausgang

ÂElektronische Aufbewahrung und Datenzugriff

ÂSteuerliches IKS, Tax/a{Σ Χ
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Sicherstellung der GoBD-Compliance !
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Sachlogischer Prozess

Anforderungen GoBD Kontrollziel

Sicherstellung GoBD Prozess/Kontrolle
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Dokumentation nach Best Practice

0 Präambel

1 Überblick und Zielsetzung (Zielsetzung, steuerliche Vorgaben/GoBD, 

generischer Aufbau, Überblick sachlogische Prozesse, Mitgeltende Unterlagen)

2 Aufbauorganisation (Kurzportrait, Organigramm, Internes Kontrollsystem (IKS), 

Aktivitäten-Split, Cloud-Lösung)

3 Sachlogische Beschreibung je Prozess
GoBD-Anforderung ςSachlogik ςGoBD-/UStG-Kontrollumfeld ςMitgeltende Unterlagen

4 Elektronische Aufbewahrung
GoBD-Anforderung ςSachlogik ςGoBD-Kontrollumfeld ςMitgeltende Unterlagen

5 Bereitstellung (Z1 bis Z3)
GoBD-Anforderung ςSachlogik ςGoBD-Kontrollumfeld ςMitgeltende Unterlagen

6 IT-Umfeld (Überblick, GoBD-Anforderungen, IT-Komponenten, IT-Kontrollumfeld (ITGC),

IT-Kontrollumfeld Dienstleister, Mitgeltende Unterlagen)
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Master-Dokument 
Verfahrensdokumentation

Verfahrensbeschreibungen 
im Detail

Technische Unterlagen, 
Handbücher

Arbeits- und 
±ŜǊŦŀƘǊŜƴǎŀƴǿŜƛǎǳƴƎŜƴΣ Χ

Verträge, Protokolle, Service 
[ŜǾŜƭ !ƎǊŜŜƳŜƴǘǎ Χ

Hauptdokument
mit im Wesentlichen

unveränderten Inhalten
+

Referenzen auf mitgeltende und
Weiterführende Unterlagen

Master- und Sekundärdokumente
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IƛǎǘƻǊƛŜƴŦǸƘǊǳƴƎ ŜƴǘǎŎƘŜƛŘŜƴŘ Χ
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2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

é..

é..

é..

BP

Auf die richtige Orchestrierung kommt es an!
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Bildliche Erfassung
im Ausland
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Aufbewahrung im Ausland

EU-Ausland

Antrag nach § 146 Abs. 2a AOGrundsatz: Inland

E-Rechnung § 146 Abs. 2a AO

Drittland

§ 14b UStG
Online-Zugriff

Cloud-Systemesind nach der Neufassung explizit
in den Anwendungsbereich der GoBDeinbezogen
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GoBDgestatten künftig Scannen im Ausland
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ÂNeufassung ortsneutral

ÂBildliche Erfassung mobiler Geräte (z. B. Smartphones) auch im Ausland zulässig, wenn die 
Belege im Ausland entstanden sind bzw. empfangen werden und dort direkt erfasst werden 

ÂDazu wird es nicht beanstandet, wenn papierbasierte Ursprungsbelege im Rahmen einer 
bereits genehmigten Verlagerung der elektronischen Buchführung ins Ausland an den Ort
der elektronischen Buchführung verbracht und dort bildlich erfasst (digitalisiert) werden

ÂVoraussetzung: Die Digitalisierung erfolgt zeitnah zur Verbringung der Papierbelege ins 
Ausland
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GoBD
erleichtern
Konvertierung
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Anforderungen an das Ersetzende Konvertieren
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ÂDie isolierte Aufbewahrung der konvertierten Fassung ist unter bestimmten Voraussetzungen 
ausreichend ό.ƛƭŘǳƴƎ Ǿƻƴ α&ǉǳƛǾŀƭŜƴȊƪƭŀǎǎŜƴάύ

ÂEs wird keine bildliche oder inhaltliche Veränderung vorgenommen

ÂDie ordnungsgemäße und verlustfreie Konvertierung wird dokumentiert 
(Verfahrensdokumentation)

ÂBei der Konvertierung gehen keine sonstigen aufbewahrungspflichtigen Informationen 
verloren

ÂDie maschinelle Auswertbarkeit und der Datenzugriff durch die Finanzbehörde
werden nicht eingeschränkt
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Denken in Äquivalenzklassen
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TIF

PDF

XML

PDF

TIF

TIF/PDF

Original Konvertierung
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GoBDschaffen 
Erleichterungen beim 
Datenzugriff
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Unmittelbarer
Datenzugriff

Mittelbarer
Datenzugriff

Datenträger-
überlassung

Z1 Z2 Z3

WrapUp Zugriffsarten

!
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Aufbewahrungsfrist IT-Entwicklung
Z1-Zugriff

Auswertungen

Migrationsfalle
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!ŎƘǘǳƴƎ {ȅǎǘŜƳǿŜŎƘǎŜƭ ǳƴŘ {ȅǎǘŜƳŀōǎŎƘŀƭǘǳƴƎŜƴ Χ
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Z3 inkl. AntragVirtualisierung

AuswertbaresArchivNicht-Abschaltung
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BEG III und GoBDōŜǎŜƛǘƛƎŜƴ ²ŜōŦŜƘƭŜǊ Χ

αSofern noch nicht mit der Außenprüfung begonnen wurde, 
ist es im Falle eines Systemwechsels oder einer Auslagerung von 
aufzeichnungs- und aufbewahrungs-pflichtigen Daten aus dem 

Produktivsystem ausreichend, wenn nach Ablauf des 
5. Kalenderjahres, das auf die Umstellung folgt, nur noch der 

Z3-Zugriff zur Verfügung gestellt wird. ά
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Weitere Neuerungen 
Χ
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Weitere Neuerungen im Überblick
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ÂBei sog. Inhaltlich identischen Mehrstücken derselben Belegartist die Aufbewahrung der 
tatsächlich weiterverarbeiteten Formate (buchungsbegründende Belege) ausreichend, 
sofern diese über die höchste maschinelle Auswertbarkeit verfügen. 

ÂDies gilt auch für elektronische Meldungen (strukturierte Daten, wie z. B. ein 
monatlicher Kontoauszug im CSV-Format oder als XML-File), für die inhaltsgleiche 
bildhafte Dokumente zusätzlich bereitgestellt werden. Eine zusätzliche Archivierung 
der inhaltsgleichen Kontoauszüge in PDF oder Papier kann bei Erfüllung der 
Belegfunktion durch die strukturierten Kontoumsatzdaten entfallen. 

ÂBei Kleinstunternehmen, die ihren Gewinn durch Einnahmen-Überschussrechnung 
ermitteln (bis 17.500 Euro Jahresumsatz), ist die Erfüllung der Anforderungen an die 
Aufzeichnungen nach den GoBDregelmäßig auch mit Blick auf die Unternehmensgröße 
zu bewerten. 
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Die Highlighsts
nochmals im Überblick


